
Quelle: https://www.arbeitssicherheit.de//document/f7ba884b-0fdb-3a54-8d28-29059493621e

 

Bibliografie

Titel Arbeitssicherheit durch vorbeugenden Brandschutz (bisher: BGI 560)

Amtliche Abkürzung DGUV Information 205-001

Normtyp Satzung

Normgeber Bund

Gliederungs-Nr. [keine Angabe]

Abschnitt 5.2 - 5.2 Sauerstoff

Bei der Verbrennung geht der brennende Stoff mit dem Sauerstoff eine Verbindung ein. Bei diesem Vorgang werden Wärmeenergie
und auch Lichtenergie abgegeben. Sauerstoff ist ein farbloses, geruchloses und ungiftiges Gas.

Sauerstoff ist selbst nicht brennbar, sondern fördert die Verbrennung. Sauerstoff ist mit einem Anteil von 21 Vol.-% in der Luft
enthalten. Er ist auch Bestandteil vieler chemischer Verbindungen. Deshalb ist es möglich, dass Stoffe, wie Nitrate, Chlorate oder
organische Peroxide, auch unter Luftabschluss brennen.
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